
 
  

 

Formalitäten: Anmeldungen und Genehmigungen  
 
Die Gründung eines eigenen Unternehmens erfordert eine Vielzahl von Anmeldeformalitäten und die Beachtung 
von zahlreichen gesetzlichen Vorschriften. 
 
Gewerbeanmeldung 
Jeder Gewerbebetrieb muss beim 
zuständigen Gewerbeamt / Ord-
nungsamt (Stadtverwaltung, Ge-
meinde) angemeldet werden. Not-
wendig ist hierzu der Personalaus-
weis bzw. Reisepass sowie bei kon-
zessionspflichtigen Tätigkeiten die 
jeweils erforderliche Genehmigung 
bzw. Erlaubnis (zum Beispiel Hand-
werkskarte, Makler- oder Gaststät-
tenkonzession) 
Beim Gewerbeamt müssen nicht an-
gemeldet werden:  
 

- Freie Berufe (Ärzte, Architekten,  
  Steuerberater, Rechtsanwälte) 
- Künstler, Schriftsteller, Wissen- 
  schaftler u.ä. 
- Land- u. forstwirtschaftl. Betriebe  
 

Über Ihre Gewerbeanmeldung wer-
den von der Verwaltungsbehörde in 
der Regel folgende Behörden infor-
miert:  
 

- das Finanzamt  
- die Berufsgenossenschaft  
- das Statistische Landesamt  
- die Handwerkskammer (bei Hand- 
   werksberufen)  
- die Industrie- und Handelskammer  
- das Handelsregistergericht  
- das Gewerbeaufsichtsamt 
 

Es ist aber empfehlenswert, mit die-
sen Behörden selbst Kontakt aufzu-
nehmen, um die Anmeldeformalitä-
ten zu forcieren und auftauchende 
Fragen direkt klären zu können.  
 
Behörden 
Finanzamt 
Das Finanzamt erteilt Ihnen eine 
Steuernummer. Auf einem Fragebo-
gen müssen Sie diverse Fragen zu 
künftigen Umsätzen und Gewinnen 
beantworten.  

Gehen Sie bei der Berechnung die-
ser Schätzwerte eher bedacht vor, 
da hiervon zunächst die Höhe Ihrer 
Einkommen- und Gewerbesteuer 
abhängt. Denken Sie vor allen Din-
gen daran, dass in der Anlaufphase 
die Kosten im Verhältnis zu den er-
zielten Umsatzerlösen überdurch-
schnittlich hoch sein können. Externe 
Dienstleister, wie z.B. Unterneh-
mensberater planen Ihre Umsatz- 
und Kostenstruktur sicherlich objekti-
ver als Sie selbst. 
 
Berufsgenossenschaft 
In einer Reihe von Berufsgenossen-
schaften sind Sie als UnternehmerIn 
ebenfalls pflichtversichert. In den an-
deren Fällen können Sie sich freiwil-
lig versichern lassen. Auf Grund der 
ziemlich niedrigen Beiträge und 
günstigen Leistungen sollten Sie die-
se Möglichkeit nutzen. 
 
Arbeitsamt 
Das Arbeitsamt teilt Ihnen eine Be-
triebsnummer mit, wenn Sie Arbeit-
nehmer/innen beschäftigen und Ih-
ren Betrieb dort anmelden. Die Be-
triebsnummer müssen Sie in die 
Versicherungsnachweise Ihrer Ar-
beitnehmer/innen eintragen. Auch 
dann wenn Sie einen schon beste-
henden Betrieb übernehmen, müs-
sen Sie eine neue Betriebsnummer 
beantragen.  
Gleichzeitig erhalten Sie auch ein 
„Schlüsselverzeichnis“ über die Art 
der versicherungspflichtigen 
Tätigkeiten, die Sie für die An-
meldung zur Berufsgenossenschaft 
benötigen. 
 Krankenkasse 
Ihre versicherungspflichtigen Mitar-
beiter müssen Sie bei den Ortskran-
kenkassen, bei einer Ersatzkasse 
oder bei einer Innungskrankenkasse  

anmelden (innerhalb von 14 Tagen). 
Auch von Ihrer Krankenkasse erhal-
ten Sie eine Betriebsnummer. Mel-
depflichtig sind auch geringfügig Be-
schäftigte. 
 
Versorgungsunternehmen 
Je nach Bedarf sollten Sie mit den 
zuständigen Versorgungsunterneh-
men (zum Beispiel Stadtwerke, E-
Werke usw.) Lieferverträge für Was-
ser, Strom, Gas usw. abschließen. 
Das gleiche gilt für die Entsorgung 
(z.B. Abwasser und Müllbeseitigung). 
 
Handels-, Partnerschaftsregister 
Unter bestimmten Voraussetzungen 
müssen Sie Ihr Unternehmen in das 
Handels- bzw. Partnerschaftsregister 
beim örtlichen Amtsgericht eintragen 
lassen. Die Eintragung erfolgt über 
einen Notar Ihrer Wahl. 
 
 
Weiteres 
Industrie- und Handelskammer  
Sie erteilt Ihnen eine Mitgliedsnum-
mer und berät Sie in allen wirtschaft-
lich relevanten Fragen. 
 
Bauamt 
Das Bauamt prüft die Standortfrage 
und ist zuständig für die Erteilung 
einer eventuell erforderlichen Nut-
zungsänderung, wenn z.B. bisher als 
Wohnraum genutzte Flächen künftig 
gewerblich genutzt werden sollen. 
 
Staatliches Amt für Arbeitsschutz 
und Sicherheitstechnik 
Es erteilt Auskünfte über Fragen des 
Arbeits- und Umweltschutzes. 
 
Staatliches Veterinäramt 
Es erteilt lebensmittelrechtliche Aus-
künfte. 
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